
Es wurden theoretische Konferenzen auf den verschie
denen Gebieten unserer Wissenschaft einberufen. An
fang Dezember 1951 fand eine theoretische Konferenz 
über die Fragen der Philosophie statt. Konferenzen über 
Wirtschaftswissenschaften, Geschichtswissenschaft und 
andere Wissensgebiete stehen unmittelbar bevor. Es geht 
bei diesen Konferenzen keineswegs um den Aufbau ab
strakter Lehren. Es geht vielmehr darum, unsere Wissen
schaften zu befähigen, unsere Wirklichkeit zu verstehen 
und die Aufgaben, vor die wir heute gestellt sind, zu 
meistern.

Die Bedeutung der „Theoretischen Konferenz“ in Leip
zig bestand vor allem darin, daß hier zum ersten Male 
in der jüngsten Etappe unserer Entwicklung eine Analyse 
des gegenwärtigen Zustandes unserer staatlichen Verhä t- 
nisse vorgenommen und damit die deutsche Staats- und 
Rechtswissenschaft auf den festen Boden unserer deut
schen Wirklichkeit gestellt wurde. Das bedeutete zugleich, 
daß die Untersuchungen und Feststellungen nicht auf 
das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik be
schränkt werden konnten. Das Studium der Staatsent
wicklung in der Deutschen Demokratischen Republik und 
in Westdeutschland darf nicht isoliert voneinander be
trieben werden. Der Staat der Deutschen Demokrati
schen Republik ist nicht Selbstzweck. Er ist die Aus
gangsbasis für den Kampf des deutchen Volkes um die 
Herstellung eines einheitlichen deutschen National
staates, für dessen Kampf um die Durchführung der 
Potsdamer Beschlüsse. Es geht um die Rettung unserer 
Nation, um die Durchsetzung ihrer fundamentalen In
teressen gegenüber den Kräften des Imperialismus.

Hier kommt es für die Wissenschaft darauf an, aus
gehend von der Gesetzmäßigkeit der Entwicklung der 
Gesellschaft in der Epoche des Imperialismus und damit 
auch der nationalen Befreiungskämpfe, das Neue, das 
sich in unserem anti-imperialistischen Kampf in Staat 
und Recht herausgebildet hat, die neuen Formen des 
Staates und des Rechts zu erkennen und theoretisch zu 
verallgemeinern. Mit der Erkenntnis des geschichtlich 
Neuen, das den Weg in die Zukunft weist, wird zugleich 
auch das Alte erkannt, das aus der Vergangenheit Über
kommene, und — weil es längst zum Hemmnis der fort
schreitenden Entwicklung der menschlichen Gesellschaft 
geworden ist — zum Absterben Verurteilte. Nur im 
schonungslosen Kampfe gegen den Imperialismus und 
gegen die von ihm hervorgebrachten staatlichen und 
rechtlichen Anschauungen und Einrichtungen, kann sich 
eine fortschrittlich-demokratische, die Interessen der 
Nation ausdrückende Staats- und Rechtslehre ent
wickeln.

Darum kann die Staats- und Rechtslehre nicht isoliert 
von der politischen, der staatlichen, der juristischen 
Praxis entwickelt werden, sondern nur in engster Ver
bindung mit dieser. Die Theorie bedarf der Praxis, um 
nicht im luftleeren Raum zu schweben, und die Praxis 
bedarf der Theorie, weil diese ihr den festen Boden in 
ihrem tatkräftigen Vorwärtsschreiten bereitet. Darum 
fanden sich auf der Konferenz die Vertreter der Praxis 
mit den Dozenten und Professoren der Hochschulen zu
sammen.

Das Hauptreferat hielt eine Vertreterin der Praxis, 
Frau Hilde B e n j a m i n ,  Vizepräsidentin des Obersten 
Gerichts der Deutschen Demokratischen Republik, zu 
dem Thema:

„Die gegenwärtigen Aufgaben der deutschen Staats
und Rechtswissenschaft.“

Es ist nicht möglich, in diesem kurzen Bericht alle 
Fragen zu behandeln, die dieses Referat anschnitt, dessen 
besonderes Verdienst es war, daß in ihm die theoreti
schen Fragen unmittelbar mit der staatlichen und juri
stischen Praxis verbunden wurden. In echt wissenschaft
licher Weise erschienen die theoretischen Ergebnisse als 
die Verallgemeinerung der Praxis und als die Erkennt
nis der Notwendigkeit, helfend und fördernd in die 
Praxis einzugreifen. Das bedingte die Fülle der theore
tischen Fragen, die aufgeworfen wurden. Es lassen sich 
hier nur einige Gedanken wiedergeben.

II.
Die einleitenden Worte zur Konferenz sprach der 

Dekan der Juristischen Fakultät der Universität Leipzig, 
Prof. Dr. J a c o b y. Er wies auf die neuen Wege hin, die 
in der Deutschen Demokratischen Republik nach 1945

beschritten worden sind, wobei mit den obrigkeitsstaat
lichen Traditionen gebrochen, die autoritären, antidemo
kratischen Tendenzen ausgeräumt wurden.

„Alte eingewurzelte Vorstellungen und in langer 
Tradition eingebürgerte Formen müssen über
wunden, neue Rechtsüberzeugungen und Rechts
formen entwickelt werden“,

erklärte er und wies darauf hin, daß die Praxis der 
Theorie vorausgeeilt sei, daß die Theorie sich aber nicht 
wie in früherer Zeit „mit der Registrierung und techni
schen Verarbeitung der von der Praxis in Gesetz und 
Urteilen getroffenen Entscheidungen“ begnügen dürfe, 
sondern sich vielmehr wieder auf ihre Aufgaben be
sinnen müsse „der Praxis die Wege zu bahnen und An
weisungen zum Handeln zu entwickeln.“ Prof. Dr. Jacoby 
appellierte an die Konferenz, sich leiten zu lassen von 
dem Geiste unerbittlicher Wahrheit gegenüber allen 
Vorurteilen und Schlagworten, weil das allein die Kon
ferenz befähige, ihr Teil beizutragen zu dem Ziele, „das 
jeder von uns aus tiefstem Herzen ersehnt: zur Einheit 
Deutschlands.“

Die Referentin der Konferenz, Frau Hilde B e n j a 
m i n ,  begann ihre Ausführungen mit der Untersuchung 
der Frage nach dem Wissenschaftscharakter der Staats- 
und Rechtswissenschaft. Will sie echte Wissenschaft sein, 
so hat sie sich an dem höchsten Stand der Wissenschaft, 
an der fortschrittlichen Wissenschaft des Marxismus, zu 
orientieren. Stalin bestimmt den Marxismus als

„die Wissenschaft von den Entwicklungsgesetzen der 
Natur und der Gesellschaft, die Wissenschaft von 
der Revolution der unterdrückten und ausgebeute- 
ten Massen, die Wissenschaft vom Siege des Sozia
lismus in allen Ländern, die Wissenschaft vom 
Aufbau der kommunistischen Gesellschaft.“3)

Die Erkenntnis vom Wesen des Staats und des Rechts 
ist nicht zu trennen von der Lehre von den Klassen und 
dem Klassenkampf. Der Staat ist das Machtinstrument 
in der Hand der herrschenden Klasse, die „Maschine“ 
zur Aufrechterhaltung ihrer Klassenherrschaft. Das 
Recht entsteht mit dem Staate und ist mit diesem unmit
telbar verbunden. Der jeweiligen ökonomischen Struktur 
der Gesellschaft, ihrer Basis, entspricht der jeweilige 
Typus des Staates und des Rechts. Daher sind Staat und 
Recht von der Entwicklung der Gesellschaft selbst nicht 
zu trennen. Es gibt keinen ewigen, unabhängig von dpn 
jeweiligen geschichtlich gegebenen Verhältnissen be
stehenden Staat und ebensowenig ein abstraktes Recht.

Diese Lehre des Marxismus hat durch Stalins geniale 
Arbeiten über den Marxismus in der Sprachwissenschaft, 
insbesondere durch die Lehre von Basis und Überbau 
und deren Wechselbeziehungen, eine Vertiefung erfahren. 
Staat, und Recht als Teile des Überbaus sind aktive 
Kräfte bei der Gestaltung der Basis. Damit ist der Stand
ort von Staat, und Recht in der Entwicklung der mensch
lichen Gesellschaft bestimmt. Sie werden von der Basis 
dazu geschaffen, „um ihr zu dienen, um ihr aktiv zu 
helfen, ihre bestimmte Form anzunehmen und sich zu 
festigen, um aktiv für die Beseitigung der alten, über
lebten Basis samt ihrem alten Überbau zu kämpfen.“4) 
Im Staat und Recht kommt also das Interesse der ieweils 
herrschenden Klasse an der Festigung und Verteidigung 
der bestehenden ökonomischen Struktur, auf der ihre 
Herrschaft beruht, zum Ausdruck, und dem entspricht 
auch ihre Staats- und Rechtswissenschaft.

Zu den besonderen Verhältnissen in Deutschland über
gehend, führte die Referentin aus, daß die Schwierig
keiten für die Ausarbeitung einer deutschen Staats- und 
Rechtswissenschaft darin ihren Grund haben, daß auf 
dem Territorium Deutschlands „noch zwei ökonomische 
Strukturen, zwei Staaten sowie inhaltlich verschiedene 
Rechtsordnungen existieren.“ Der einheitliche deutsche 
Staat sei noch nicht da.

„Wohl aber sind die Kräfte, die Menschen da. die 
diesen Staat schaffen wollen, die in der Natirna’en 
Front des demokratischen Deutschland zusammen
gefaßt werden und denen die deutsche Staate- und 
Rechtswissenschaft, die staatlichen und rechtlichen 
Ideen formuliert, die sie brauchen.“

3) Stalin, Der Marxismus und die Fragen der Sprachwissen
schaft, Dietz-Verlag, Berlin 1951, S. 5.

4) a. a. 0., S. 7.
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